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Aufgestellt: Berlin, den 4.Mai 2004 

Bezirksamt Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 

Amt für Stadtplanung und Vermessung 

gez. i.V.Loewke 24.05.04                                                          gez. Herrmann 
Fachbereichsleiter Vermessung                                         Fachbereichsleiter Stadtplanung                                             

gez. H.Niemann 
Bezirksstadtrat                                                                                    

 
Der Bebauungsplan wurde 

in der Zeit vom  26.05.04   bis einschließlich  28.604   öffentlich ausgelegt. 
Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 17.10.2005 bis einschließlich 18.11.2005 mit den Deckblättern 

vom 15.02.2005, 23.05.2005 und 09.09.2005 erneut öffentlich ausgelegt. 
 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 
am   23.03.06  beschlossen. 

 
Berlin, den  30.März 2006 

Bezirksamt Hellersdorf von Berlin 
Abt.Ökologische Stadtentwicklung 

Amt für Stadtplanung und Vermessung 
 

gez. Herrmann 
Amtsleiter 

 
Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Satz1  

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 
 

Berlin, den 14.Juni 2006                  

Bezirksamt Hellersdorf von Berlin 
 

gez. Uwe Klett                                                                                   gez. H.Niemann 
Bezirksbürgermeister                                                                                  Bezirksstadtrat 

 
Die Verordnung ist am  30.06.2006    im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.  643   verkündet worden. 

Textliche Festsetzung zum Bebauungsplan XXIII-8 
 
1. Innerhalb der mit den Eckpunkten ABCDEFGHIKLVTMNO bezeichneten Fläche und auf 

den nicht überbaubaren Grundstücksfläche 5 m hinter der Straßenbegrenzungslinie bzw. 
auf dem Grundstück Landsberger Straße 216 zwischen Straßenbegrenzungslinie und 
der Verlängerung der Baugrenze parallel zur Straßenbegrenzungslinie auf den 
Grundstücken Landsberger Straße 214/215 sind Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO nicht zulässig. 

2. Im Allgemeinen Wohngebiet sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe nicht zulässig. 

3. Innerhalb der mit den Eckpunkten RSAOPQ bezeichneten Fläche dürfen bauliche 
Anlagen eine Höhe von 66 m über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für 
technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsrohre. 

4. Innerhalb der mit den Eckpunkten LWUTV bezeichneten Fläche dürfen bauliche 
Anlagen eine Höhe von 63 m über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für 
technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsrohre. 

5. Innerhalb der mit den Eckpunkten RSAOPQ bezeichneten Fläche kann ausnahmsweise 
ein weiteres Vollgeschoss zugelassen werden, wenn 2/3 der Grundfläche des 
darunterliegenden Geschosses und die Höhe von 66 m über NHN nicht überschritten 
werden. 

6. Innerhalb der mit den Eckpunkten LWUTV bezeichneten Fläche kann ausnahmsweise 
ein weiteres Vollgeschoss zugelassen werden, wenn 2/3 der Grundfläche des 
darunterliegenden Geschosses und die Höhe von 63 NHN nicht überschritten werden. 

7. Innerhalb der Fläche WA 1 wird als Bauweise festgesetzt: 
 „Baukörper dürfen eine Länge von 30 m nicht überschreiten.“ 

8. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem 3. Stellplatz ein einheimischer 
Laubbaum entsprechend der nachstehenden Pflanzliste 1 zu pflanzen und zu erhalten. 

9. Im Allgemeinen Wohngebiet ist auf jedem einzelnen Grundstück pro angefangene 500 
m² ein für das Obstbaumsiedlungsgebiet typischer Bau entsprechend der 
nachstehenden Pflanzliste 2 zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl der 
zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen, für das Obstbaumsiedlungsgebiet 
typischen Bäume einzurechnen. 

10. Innerhalb der Fläche b zum Anpflanzen ist eine mindestens dreireihige, heckenartige 
Anpflanzung mit ausschließlich einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen 
entsprechend der nachstehenden Pflanzliste 3 vorzunehmen und zu unterhalten. Die 
Bepflanzungen sind einzuhalten. Dies gilt auch, wenn unter diesen unterirdischen 
Garagen hergestellt werden. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege und 
Zufahrten. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 sind nicht 
zulässig. 

11. Das auf der Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
Regenwasserrückhaltebecken zu bauende Becken ist als grünes, gedichtetes Becken 
auszuführen und naturnah zu gestalten. 

12. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

13. Innerhalb der Fläche EXYZE ist eine 3 m breite Fläche mit einem Gehrecht zugunsten 
der Allgemeinheit zu belasten. 

14. Innerhalb der Fläche a + b zum Anpflanzen ist eine mindestens dreireihige, heckenartige 
Anpflanzung mit ausschließlich einheimischen, standortgerechten Anpflanzungen 
entsprechend der Pflanzliste 3 vorzunehmen und zu erhalten. Die Pflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten. Wege, Zufahrten, Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO sind nicht zulässig. 

15. Die Fläche mit den Eckpunkten A’, K, I, D ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der 
zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

Pflanzliste 1 
 

Acer campestre Feldahorn 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Fraxinus excelsior Esche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
Sorbus torminalis Eisbeere 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus laevigata „Paul Scarlett“ Echter Rotdorn 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

 
 
Pflanzliste 2 
 

Acer campestre Feldahorn 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Betula pendula Sandbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus sylvatica Buche 
Fraxinus excelsior Esche 
Ilex aquifolium Stechpalme 
Malus Arten Apfelbäume 
Pinus sylvestris Waldkiefer 
Populus tremula Zitterpappel 
Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche, frühblühende 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Sorbus aria  Mehlbeere 
Sorbus qucuparia Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
Sorbus torminales Eisbeere 
Prunusarten Pflaumenbäume, Kirschbäume 
Cydonia Arten Quitten 
Crataegus laevigata „Paul Scarlett“ Echer Rotdorn 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

 
Pflanzliste 3 
 

Acer campestre Feldahorn 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Prunus padus Frühblühende Traubenkirsche 
Carylus avellana Haselnuss 
Cartaegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
Cornus sanguineum Roter Hartriegel 
Vibumum opulus Gemeiner Schneeball 
Rubus fruticosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Rosa canina  Hunds-Rose 
Rosa rubiginosa Wein-Rose 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der 
Urschrift des Bebauungsplanes XXIII-8 
vom 14.06.2006 übereinstimmt. 
 
Zu diesem Bebauungsplan gehören die 
Deckblätter vom 15.02.2005, 23.05.2005 
und  09.09.2005. 
(in die Abzeichnung eingearbeitet) 
 
 
Berlin, den   
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 
Amt für Stadtplanung und Vermessung 
Fachbereich Vermessung 
 
Im Auftrag 
 

                                                              


